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Auslegung der 3. Änderung des Bebauungsplanentwurf Nr. 113 *Haus Heidefeld* 
Teilbereich B 
 
Sehr geehrter Herr Becker 
 
danke für Ihre Mitteilung vom 25. Juni 2012 
 
Von Seiten der AbfallLogistik Rhein-Sieg GmbH (ARS) ist zum Bebauungsplanentwurf in  
der vorgesehenen Lage keine detaillierte Stellungnahme möglich, weil keine Bemaßungen  
von Straßen und Wendeanlagen vorliegen. 
 
Es werden grundsätzlich keine Bedenken erhoben, wenn die folgenden Hinweise Beachtung 
finden: 
 
Die Erschließung mit Straßen, Wohnwegen, Wendekreisen und Wendehämmern ist so 
anzulegen, dass die Fahrbahnbreite eine reibungslose Abfallentsorgung auch mit 
Dreiachser und Vierachser Abfallsammelfahrzeuge gewährleistet ist. 
 
Fahrzeuge dürfen gemäß § 45 UVV „Fahrzeuge“ (BGV D29) grundsätzlich nur auf Fahr-
wegen oder in Bereichen betrieben werden, die ein sicheres Fahren ermöglichen. Auch  
aus Sicht von § 3 Abs. 1 der Betriebssicherheitsverordnung darf der Arbeitgeber Abfall-
sammelfahrzeuge nur auf Straßen einsetzen, auf denen er einen gefahrlosen Betrieb 
sicherstellen kann.  
 
Die lichte Durchfahrtshöhe muss mindestens 4,00 m zzgl. Sicherheitsabstand aufweisen. 
Dächer, Äste von Bäumen, Straßenlaternen usw. dürfen nicht in das Lichtraumprofil ragen, 
da bei einer Kollision die Gefahr besteht, dass sicherheitstechnisch wichtige Bauelemente 
am Abfallsammelfahrzeug unbemerkt beschädigt werden können und die Mitarbeiter 
gefährden.  
 



 
 
 
 
 
Wir weisen darauf hin, Abfall darf nach den geltenden Arbeitsschutzvorschriften gemäß  
§ 16 UVV „Müllbeseitigung“ (BGV C27) nur abgeholt werden, wenn die Zufahrt zu Abfall-
behälterstandplätzen so angelegt ist, dass ein Rückwärtsfahren nicht erforderlich ist. Die 
identische Forderung ergib sich aus § 4 Abs. 3 Betriebssicherheitsverordnung. 
 
Sackgassen, die nach dem Erlass der UVV „Müllbeseitigung“ am 01.10.1979 gebaut  
wurden oder bei denen der Feststellungsbeschluss nach dem 01.10.1979 rechtskräftig 
wurde, müssen eine geeignete Wendeanlage vorweisen. 
Zu den Wendenanlagen gehören in diesem Zusammenhang Wendekreise, Wendeschleifen 
und Wendehämmer. 
 
Wendekreise müssen einen Mindestdurchmesser von 22,00 m einschließlich der erforder-
lichen Freiräume für die Fahrzeugüberhänge aufweisen und in der Wendekreismitte frei 
befahrbar sein. Diese müssen mindestens die Schleppkurven für die eingesetzten bzw. 
einzu-setzenden Sammelfahrzeuge berücksichtigen. Die Zufahrt muss eine Fahrbahnbreite  
von mindestens 5,50 m haben. 
Bei Wendeschleifen ist ein Durchmesser von mindestens 25,00 m erforderlich. Pflanzinseln 
dürfen einen Durchmesser von maximal 6 m haben und müssen überfahrbar - ohne 
Hochbord – ausgeführt sein. 
Wenn aufgrund von topographischen Gegebenheiten oder bereits vorhandener Bausubstanz 
Wendekreise bzw. –schleifen in der zuvor beschriebenen Form nicht realisiert werden 
können, sind ausnahmsweise auch andere Bauformen, z.B. Wendehämmer zulässig. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass verschiedene Fahrzeugausführungen unterschiedliche  
Dimensionierungen erforderlich machen. Wichtige Voraussetzung dabei ist, dass Wenden 
mit ein- bis höchstens zweimaligen Zurückstoßen möglich ist. 
 
Weitere Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die  
Sammlung von Abfällen entnehmen Sie bitte der BGI 5104. 
 
Sollten der Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Abfallsammelfahrzeuge  
nicht entsprochen werden, so kann eine Abfallentsorgung an dem Grundstück nicht 
gewährleistet werden. 
 
Gerne sind wir bereit vor Fertigstellung der Planung, Sie zu einem persönlichen Gespräch zu 
beraten. 
 
                                                                                                                                                                            
Mit freundlichen Grüßen 
 
AbfallLogistik Rhein-Sieg GmbH 
 
 
 
Udo Otto        Ralf Mundorf 
 







Von:  Sigrid Roehrich <sigrid.roehrich@wasserverband-rsk.de> 
An: "bauleitplanung@sankt-augustin.de" <bauleitplanung@sankt-augustin.de> 
Datum:  25.06.2012 09:53 
Betreff:  3. Änderung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 113 *Haus Heidefeld* Teilbereich B 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Plangebiet des o.g. Bebauungsplanentwurfes liegt außerhalb unseres Verbandgebietes daher erübrigt sich eine Stellungnahme unsererseits. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Sigrid Röhrich 
 
Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis 
Kaiser-Wilhelm Platz 1 
53721 Siegburg 
 
Telefon : 02241 / 958 17-18 
Telefax : 02241 / 958 1729 
sigrid.roehrich@wasserverband-rsk.de 
info@wasserverband-rsk.de 
www.wasserverband-rsk.de 
 



 Von:  Göbel, Mario<mario.goebel@bezreg-koeln.nrw.de> 
An: "o.becker@sankt-augustin.de" <o.becker@sankt-augustin.de> 
CC: "Wergen, Rudolf" <rudolf.wergen@bezreg-koeln.nrw.de> 
Datum:  26.06.2012 16:04 
Betreff:  AW: Auslegung der 3. Änderung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 113  *Haus Heidefeld* Teilbereich B 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
von der o.g. Planung ist die Wasserschutzzone IIIb des Wasserschutzgebietes Meindorf betroffen. Die zugehörige WSG-Verordnung ist zu 
beachten und ggf. erforderliche Verfahren bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde zu führen. 
 
Ansonsten erkenne ich keine Betroffenheiten in den Zuständigkeiten von Dezernat 54 der Bezirksregierung Köln (Obere Wasserbehörde). 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
Mario Göbel 
--  
 
Bezirksregierung Köln 
Dezernat 54 - Wasserwirtschaft, Gewässerschutz 
50606 Köln 
  
Dienstgebäude: Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln 
Telefon: + 49 (0) 221 - 147 - 4650 
Telefax: + 49 (0) 221 - 147 - 2879 
mailto:mario.goebel@bezreg-koeln.nrw.de 
http://www.bezreg-koeln.nrw.de  
 
>-----Ursprüngliche Nachricht----- 
>Von: Schiffer, Peter  
>Gesendet: Freitag, 22. Juni 2012 07:44 
>An: Göbel, Mario 
>Cc: Wilke, Thomas 
>Betreff: WG: Auslegung der 3. Änderung des  
>Bebauungsplanentwurfes Nr. 113 *Haus Heidefeld* Teilbereich B 
> 
>  
> 
>>-----Ursprüngliche Nachricht----- 
>>Von: o.becker@sankt-augustin.de [mailto:o.becker@sankt-augustin.de]  
>>Gesendet: Freitag, 22. Juni 2012 07:31 
>>Cc: Herbert Mueller-Wrede 
>>Betreff: Auslegung der 3. Änderung des Bebauungsplanentwurfes  
>>Nr. 113 *Haus Heidefeld* Teilbereich B 
>> 
>>Sehr geehrte Damen und Herren, 
>> 
>>der Rat der Stadt Sankt Augustin hat in seiner Sitzung am 14.03.2012 
>>beschlossen, die 3. Änderung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 113 *Haus 
>>Heidefeld* Teilbereich B im beschleunigten Änderungsverfahren gem. * 
>>13a Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung gem.  
>>** 3 Abs. 
>>2 und 4 Abs. 2 BauGB auf die Dauer eines Monats auszulegen. 
>> 
>>Da die Voraussetzungen des * 13a BauGB vorliegen, wird von der 
>>Umweltprüfung, dem Umweltbericht und der zusammenfassenden Erklärung 
>>abgesehen. 
>> 
>>Der Geltungsbereich umfasst das Gebiet in der Gemarkung 
>>Siegburg/Mülldorf, Flur 1, für den Bereich südlich der Granthamallee 
>>und westlich der Rathausallee. 
>> 
>>Gleichzeitig zur Beteiligung der Behörden nach * 4 Abs. 2 BauGB wird 
>>der Bebauungsplanentwurf einschließlich der Begründung sowie der 
>>vorliegenden erforderlichen Gutachten in der Zeit vom 25.06.2012 bis 
>>25.07.2012 (einschließlich) im Rathaus der Stadt Sankt Augustin, Markt 
>>1, 53757 Sankt Augustin im Fachdienst 6/10/1 (Stadtplanung)  
>während der 
>>Dienststunden 
>>montags      8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
>>und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 



>>dienstags bis donnerstags    8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
>>und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
>>freitags      8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
>> 
>>ausgelegt. 
>> 
>>Alle die Planung betreffenden Pläne, Unterlagen und Gutachten  
>können ab 
>>sofort im Internet unter dem Link 
>> 
>>http://www.sankt-augustin.de/home/page_sta_8916.html 
>> 
>>aufgerufen und eingesehen werden. 
>> 
>>Ich darf sie bitten, ihre Stellungnahme bis zum 25.07.2012 an die 
>>EMail-Adresse  
>> 
>>bauleitplanung@sankt-augustin.de  
>> 
>>zuzuleiten.  
>> 
>>Sollte innerhalb dieser Zeitspanne keine Stellungnahme Ihrerseits 
>>vorliegen, gehe ich davon aus, dass keine Einwände gegen die Planung 
>>bestehen. 
>> 
>>Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Müller-Wrede  
>unter Tel. 0 
>>22 41 - 243 270 oder per EMail unter mueller-wrede@sankt-augustin.de. 
>> 
>>Mit freundlichen Grüßen 
>>Im Auftrag 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>>Oliver Becker 
>>Stadt Sankt Augustin 
>>Fachdienst 6/10 - Planung und Liegenschaften - 
>>Markt 1 
>>53757 Sankt Augustin 
>>Tel.: 02241/243-267  
>>Fax: 02241/243-77267mailto: o.becker@sankt-augustin.de 
>> 
>> 
>>Stadt Sankt Augustin - Der Bürgermeister  
>>Markt 1 - 53757 Sankt Augustin  
>>http://www.sankt-augustin.de   
>> 
>>Der Inhalt dieser Mail ist ausschließlich für den bezeichneten 
>>Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder 
>>diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte  
>>sofort den 
>>Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie 
>>die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.  Die e-Mail 
>>wurde beim Ausgang auf Viren geprüft. Es wird jedoch wegen der Gefahr 
>>auf den Übertragungswegen zu einer Eingangskontrolle geraten. Eine 
>>Haftung für Virenfreiheit ist ausgeschlossen.   
>> 
>> 
>> 
>> 
> 



Von:  Dittrich Sabine <Sabine.Dittrich@stadtwerke-bonn.de> 
An: "'bauleitplanung@sankt-augustin.de'" <bauleitplanung@sankt-augustin.de> 
Datum:  26.06.2012 16:36 
Betreff:  Auslegung der 3. Änderung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 113 "Haus Heidefeld" Teilbereich B 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
namens und im Auftrag der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH (EnW), der Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH sowie der 
Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises (SSB) OHG teilen wir mit, dass gegen die o.a. Planung keine Bedenken 
bestehen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
I.A. 
Sabine Dittrich 
 
 
Stadtwerke Bonn GmbH 
Service-Center Recht/Liegenschaften 
Theaterstraße 24 
53111 Bonn 
Telefon: 0228 711-2793 
Fax: 0228 711-2358 
E-Mail: Sabine.Dittrich@stadtwerke-bonn.de<mailto:Sabine.Dittrich@stadtwerke-bonn.de> 
Internet: www.stadtwerke-bonn.de<http://www.stadtwerke-bonn.de> 
 
 
________________________________ 
 
Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieser E-Mail 
erforderlich ist. 
 
________________________________ 
 
 
 
________________________________ 
Die Information in dieser E-Mail ist ausschliesslich fuer den Adressaten bestimmt und koennte vertrauliches und/oder privilegiertes Material 
enthalten. Jeglicher Zugriff auf diese E-Mail, die Übertragung, die Verbreitung oder anderweitige Verwendung sowie die Ergreifung von 
Massnahmen irgendeiner Art durch andere Personen als den Adressaten sind untersagt. Sollten Sie diese E-Mail irrtuemlich erhalten haben, 
informieren Sie bitte unverzüglich den Absender und löschen Sie diese E-Mail von Ihrem Computer, ohne Kopien anzufertigen. 
 
Wir korrespondieren mit Ihnen ueber das Internet per E-Mail. Dennoch ist allein die von uns unterzeichnete schriftliche Fassung verbindlich. Wir 
weisen darauf hin, dass E-Mails verloren gehen, veraendert oder verfaelscht werden koennen. E-Mails sind grundsätzlich nicht gegen den Zugriff 
von Dritten geschuetzt. Daher ist auch die Vertraulichkeit unter Umstaenden nicht gewahrt. Wir haften deshalb nicht fuer die Unversehrtheit von 
E-Mails, nachdem sie unseren Herrschaftsbereich verlassen haben, und koennen Ihnen hieraus entstehende Schaeden nicht ersetzen. Sollte trotz 
der von uns verwendeten Viren-Schutz-Programme durch die Zusendung von E-Mails ein Virus in Ihre Systeme gelangen, haften wir nicht fuer 
eventuell hieraus entstehende Schaeden. Dieser Haftungsausschluss gilt nur soweit gesetzlich zulaessig. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH, TI NL West, PTI 24 
Bonner Talweg 100, 53113 Bonn 

 

 

. . . 
 

 

Hausanschrift 
Postanschrift 

Telefonkontakt 

Konten 
Aufsichtsrat 

Geschäftsführung 
Handelsregister 

 

 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Technische Infrastruktur Niederlassung West, Produktion Technische Infrastruktur 24, Bonner Talweg 100, 53113 Bonn 
Karl-Lange-Straße 29, 44791 Bochum 

Telefon 0234 505-0, Telefax 0234 505-4110, Internet www.telekom.de 

Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66) Kto.-Nr. 1660 78-666 
Dr. Thomas Knoll (Vorsitzender) 

Dr. Bruno Jacobfeuerborn (Vorsitzender), Albert Matheis, Klaus Peren 
Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn 

USt.-IdNr. DE 814645262 

 
 

 
 
 
Stadt Sankt Augustin 
Der Bürgermeister 
Fachdienst 6/10 - Planung und Liegenschaften - 
Herrn Müller-Wrede 
Markt 1 
53757 Sankt Augustin 

  

 

Ihre Referenzen 6/10 E-Mail vom 22.06.12 
Unser Zeichen PTI 24, PB 4, Kunibert Weyer, Objektnr. 2241/2/210954 

Durchwahl Telefon: 0228 181-13935, E-Mail: Kunibert.Weyer@telekom.de 
Datum 28. Juni 2012 
Betrifft Bebauungsplan Nr. 113, Teilbereich B, 3. Änderung „Haus Heidefeld“ 

  

Sehr geehrter Herr Müller-Wrede, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Plangebiet sind unterirdische und oberirdische Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH, 
Bonn, vorhanden. Die Trassen der vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH, 
Bonn, können dem beigefügten Lageplan entnommen werden. Mit dem Bebauungsplan Nr. 113, Teilbereich B, 3. 
Änderung „Haus Heidefeld“ ist die Bebauung einer Freifläche mit einem Studentenwohnheim vorgesehen. Für den 
Anschluss der geplanten Bebauung an das Festnetz der Telekom Deutschland GmbH wäre die Herstellung des 
Hausanschlusses erforderlich. 

Die Deutsche Telekom orientiert sich beim Ausbau ihrer Festnetzinfrastruktur unter anderem an den technischen 
Entwicklungen und Erfordernissen. Insgesamt werden Investitionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ge-
plant. Der Ausbau des Telekommunikationsnetzes der Deutschen Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus wirt-
schaftlicher Sicht sinnvoll erscheint. 

Bevor mit einem etwaigen Netzausbau von Seiten der Deutschen Telekom begonnen werden kann, muss die Wirt-
schaftlichkeit des Netzausbaues nachgewiesen werden. Für den Nachweis der Wirtschaftlichkeit werden alle rele-
vanten Daten benötigt, die die Wirtschaftlichkeit beeinflussen. Unter anderem werden folgende Daten und Unter-
lagen benötigt:  

1. Gebäudepläne mit den Angaben der Versorgungsräume 

2. Trassenplan der Ver- und Entsorgungsanlagen auf dem Privatgrundstück für den Hausanschluss 

3. Anzahl der Telekommunikationsanschlüsse und der Übertragungsgeschwindigkeit 

4. Anzahl der Studentenwohnungen 

5. Angabe zur Telekommunikationsversorgung der einzelnen Studentenwohnungen (Telekommunikationskon-
zept des Studentenwohnheimes) 

 



 

==============================!"§==

  
Datum 28. Juni 2012 

Empfänger Stadt Sankt Augustin, Der Bürgermeister, Fachdienst 6/10 - Planung und Liegenschaften -, Herrn Müller-Wrede 

Blatt 2 
 

. . . 
 

6. Erfolgt ein Netzausbau der anderen Ver- und Entsorgungsunternehmen, wäre ein koordinierter Netzausbau mit 
dem EVU-Netz möglich? 

7. Name und Anschrift der Bauherren/der Bauherrn bzw. des Erschließungs-/Vorhabenträgers 

8. Bauzeitenplan (Baubeginn, Bauablauf und Bauende der Ver- und Entsorgungsanlagen und des Hochbaus) 

9. Bedarfszeitpunkte der Telekommunikationsanschlüsse 

Damit die Deutsche Telekom die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung frühzeitig durchführen kann und eine Ausbau-
entscheidung rechtzeitig treffen kann, sind die vorgenannten Unterlagen und Daten der Deutschen Telekom so früh 
wie möglich, mindestens sechs Monate vor Baubeginn, vorzulegen bzw. schriftlich anzuzeigen. 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen sind oberirdische und unterirdische Telekommunikationslinien als gleich-
wertige technische Lösungen zu betrachten. Aus wirtschaftlichen Gründen machen wir darauf aufmerksam, dass 
eine unterirdische Versorgung des Erschließungsgebietes durch die Deutsche Telekom Technik GmbH nur bei 
einer Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung möglich ist. Es wird daher beantragt, Folgendes 
sicherzustellen, 

– dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zugunsten der Telekom Deutschland GmbH, 
Bonn, als zu belastende Fläche festzusetzen entsprechend § 9 (1) Ziffer 21 BauGB eingeräumt wird, 

– dass zur Herstellung der Hauszuführungen der Erschließungsträger verpflichtet wird, vom jeweils dinglich 
Berechtigten (Grundstückseigentümer) den Grundstücksnutzungsvertrag (alt: Grundstückseigentümererklä-
rung) einzufordern und der Deutschen Telekom auszuhändigen, 

– dass auf die Privatgrundstücke, durch die die leitergebundenen Versorgungsleitungen führen müssen, ein Lei-
tungsrecht zugunsten der Telekom Deutschland GmbH, Bonn, als zu belastende Fläche festzusetzen entspre-
chend § 9 (1) Ziffer 21 BauGB eingeräumt wird, 

– dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird 
und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den Bauherrn erfolgt. 

Sollte kein angemessener Preisvorteil bei den Tiefbauleistungen für die Deutsche Telekom erreicht werden, weil 
das beauftragte Tiefbauunternehmen die Vorteile nicht weitergibt, können wir nicht ausschließen, dass eine Ver-
sorgung in oberirdischer Bauweise durchgeführt wird. 

Soweit eine Bepflanzung im Bebauungsplangebiet erfolgen soll, ist bei einem unterirdischen Netzausbau das 
„Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989, siehe hier u. a. Abschnitt 3, zu beachten. Einer Überbauung der Tele-
kommunikationslinien wird nicht zugestimmt, weil dadurch der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung verhindert 
wird und ein erhebliches Schadensrisiko für die Telekommunikationslinien besteht. 

Damit die neuen Hausanschlüsse bedarfsgerecht hergestellt werden können, sollten die Bauherren bzw. der Er-
schließungsträger frühzeitig mit dem Bauherrenberatungsbüro der Deutschen Telekom Technik GmbH, TI NL 
West, PTI 24, Bauherrenberatungsbüro, Am Gut Wolf 3, 52070 Aachen, die telekommunikationstechnische Ver-
sorgung abstimmen.  

 



 

==============================!"§==

  
Datum 28. Juni 2012 

Empfänger Stadt Sankt Augustin, Der Bürgermeister, Fachdienst 6/10 - Planung und Liegenschaften -, Herrn Müller-Wrede 

Blatt 3 
 

 

Bei Eingriffen in Grund und Boden im Bereich der vorhandenen Telekommunikationslinien/-anlagen ist die „An-
weisung zum Schutze unterirdischer Anlagen der Deutschen Telekom AG, T-Com, bei Arbeiten anderer (Kabel-
schutzanweisung)“ einzuhalten. Die aktuellen Bestandslagepläne hat das Tiefbauunternehmen (haben die Tiefbau-
unternehmen) auf der Baustelle bereitzuhalten. Die aktuellen Bestandslagepläne und die Kabelschutzanweisung 
sind aus dem Internet zu ziehen. In besonderen Einzelfällen können die Bestandlagepläne von unserer Planauskunft 
unter folgender Anschrift angefordert werden: 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
TI NL West, PTI 13, Planauskunft 
Saarstr. 12 - 14, 47058 Duisburg 
Telefon: 0203 364-7770, Telefax: 0391 580110590 
E-Mail: PlanauskunftTI-NL-West@telekom.de 

Bei Fragen steht Ihnen unser Herr Weyer unter folgender Anschrift gerne zur Verfügung: 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
TI NL West, PTI 24, PB 4, Herrn Kunibert Weyer 
Bonner Talweg 100, 53113 Bonn 
Telefon: 0228 181-13935, E-Mail: Kunibert.Weyer@telekom.de 

Als Anlagen sind diesem Schreiben ein Auszug aus den Bestandslageplänen der Telekom Deutschland GmbH und 
das Muster einer Eintragungsbewilligung beigefügt. 

Hinweis: 
Die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, hat die Deutsche Telekom Technik GmbH, Bonn, beauftragt und bevoll-
mächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Anträge zu stellen und Stellungnahmen abzugeben sowie alle öffentlich-rechtlichen Zustimmungen/Geneh-
migungen oder Erlaubnisse entgegenzunehmen. 

Bei Schreiben geben Sie bitte immer die Objektnr.2241/2/210954 an. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
i. A. 
 
Dipl.-Ing. Kunibert Weyer 
 
Anlagen 
Lageplan -MEGAPLAN- 
Eintragungsbewilligung -Muster- 
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Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 

Konten der Hauptkasse der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen: 
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Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis 
Gartenstraße 11 · 50765 Köln 

 
Stadt Sankt Augustin 
Fachbereich Stadtplanung 
- Herr Müller-Wrede 
 
 
53754 Sankt Augustin 

 

 
 

 

Kreisstelle 

���� Rhein-Erft-Kreis 

���� Rhein-Kreis-Neuss 

���� Rhein-Sieg-Kreis 
Mail: rheinkreise@lwk.nrw.de 

Gartenstraße 11, 50765 Köln 
Tel.: 0221 5340-100, Fax -199 

www.landwirtschaftskammer.de 
 
 

Unser Zeicher:    

Auskunft erteilt Herr Schockemöhle 

Durchwahl 0221- 53 40-101 

Fax 199 

vom  
BPlan Sankt Augustin Nr. 612 B 17.08.2011.doc 

Köln 03.07.2012 

AZ.: 25.20.40-SU 

 
 
 

3. Änderung Bebauungsplan Nr. 113 „Haus Heidefeld“, Teilbereich B 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Müller-Wrede, 
 
 
gegen den o.g. Bebauungsplan der Stadt Sankt Augustin bestehen seitens der 
Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis keine Bedenken. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gez. 
 
Schockemöhle 



Von:  "Knieps, Rainer" <Rainer.Knieps@rhenag.de> 
An: <bauleitplanung@sankt-augustin.de> 
CC: "Helpenstein, Martin" <Martin.Helpenstein@rhenag.de>, "Wazinski, Matthias" <Matthias.Wazinski@rhenag.de> 
Datum:  04.07.2012 08:27 
Betreff:  WG: Auslegung der 3. Änderung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 113  *Haus Heidefeld* Teilbereich B 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gegen die Änderung des B-Planes bestehen seitens der rhenag keine Bedenken. 
Im Randbereich verläuft eine Gasleitung, die zu schützen und deren Bestand zu sichern ist. 
 
Freundliche Grüße 
============================= 
Rainer Knieps 
E-NMP, Netzplanung 
 
rhenag 
Rheinische Energie Aktiengesellschaft 
Bachstraße 3 
53721 Siegburg 
 
Telefon 02241.107-292 
Telefax 02241.107-277 
 
mailto:rainer.knieps@rhenag.de 
www.rhenag.de 
============================= 
 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: 
Dr. Heinz-Willi Mölders 
 
Vorstand: 
Dipl.-Kfm. Ulrich Henkel 
Dr. Hans-Jürgen Weck 
 
Handelsregister: AG Köln HRB 35215 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: o.becker@sankt-augustin.de [mailto:o.becker@sankt-augustin.de]  
Gesendet: Freitag, 22. Juni 2012 07:31 
Cc: Herbert Mueller-Wrede 
Betreff: Auslegung der 3. Änderung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 113 *Haus Heidefeld* Teilbereich B 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Rat der Stadt Sankt Augustin hat in seiner Sitzung am 14.03.2012 beschlossen, die 3. Änderung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 113 *Haus 
Heidefeld* Teilbereich B im beschleunigten Änderungsverfahren gem. * 13a Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung gem. ** 3 
Abs. 
2 und 4 Abs. 2 BauGB auf die Dauer eines Monats auszulegen. 
 
Da die Voraussetzungen des * 13a BauGB vorliegen, wird von der Umweltprüfung, dem Umweltbericht und der zusammenfassenden Erklärung 
abgesehen. 
 
Der Geltungsbereich umfasst das Gebiet in der Gemarkung Siegburg/Mülldorf, Flur 1, für den Bereich südlich der Granthamallee und westlich der 
Rathausallee. 
 
Gleichzeitig zur Beteiligung der Behörden nach * 4 Abs. 2 BauGB wird der Bebauungsplanentwurf einschließlich der Begründung sowie der 
vorliegenden erforderlichen Gutachten in der Zeit vom 25.06.2012 bis 
25.07.2012 (einschließlich) im Rathaus der Stadt Sankt Augustin, Markt 1, 53757 Sankt Augustin im Fachdienst 6/10/1 (Stadtplanung) während 
der Dienststunden 
montags      8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
dienstags bis donnerstags    8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
freitags      8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
ausgelegt. 
 
Alle die Planung betreffenden Pläne, Unterlagen und Gutachten können ab sofort im Internet unter dem Link 
 



http://www.sankt-augustin.de/home/page_sta_8916.html 
 
aufgerufen und eingesehen werden. 
 
Ich darf sie bitten, ihre Stellungnahme bis zum 25.07.2012 an die EMail-Adresse  
 
bauleitplanung@sankt-augustin.de  
 
zuzuleiten.  
 
Sollte innerhalb dieser Zeitspanne keine Stellungnahme Ihrerseits vorliegen, gehe ich davon aus, dass keine Einwände gegen die Planung 
bestehen. 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Müller-Wrede unter Tel. 0 
22 41 - 243 270 oder per EMail unter mueller-wrede@sankt-augustin.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Oliver Becker 
Stadt Sankt Augustin 
Fachdienst 6/10 - Planung und Liegenschaften - Markt 1 
53757 Sankt Augustin 
Tel.: 02241/243-267 
Fax: 02241/243-77267mailto: o.becker@sankt-augustin.de 
 
 
Stadt Sankt Augustin - Der Bürgermeister  
Markt 1 - 53757 Sankt Augustin  
http://www.sankt-augustin.de   
 
Der Inhalt dieser Mail ist ausschließlich für den bezeichneten 
Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder 
diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie 
die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.  Die e-Mail 
wurde beim Ausgang auf Viren geprüft. Es wird jedoch wegen der Gefahr 
auf den Übertragungswegen zu einer Eingangskontrolle geraten. Eine 
Haftung für Virenfreiheit ist ausgeschlossen.   
 
 
 
 





















   
 Bezirksregierung Arnsberg 
 Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW 
 
 
 
 
 
Bezirksregierung Arnsberg • Postfach • 44025 Dortmund 

 

Datum: 17.07.2012 
Seite 1 von 1 
 
Aktenzeichen:  
65.52.1-2012-354  
bei Antwort bitte angeben 
 
Auskunft erteilt: 
Weißbeck 
gerhard.weissbeck@bra.nrw.de
Telefon: 02931/82-3680 
Fax: 02931/82-45148 
 
Goebenstraße 25 
44135 Dortmund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hauptsitz: 
Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg 
 
Telefon: 02931 82-0 
 
poststelle@bra.nrw.de 
www.bra.nrw.de 
 
Servicezeiten:  
08.30 – 12.00 Uhr 
und 13.30 – 16.00 Uhr 
Freitags von  
08:30 – 14.00 Uhr 
 
Konto der Landeskasse 
Düsseldorf: 
WestLB Düsseldorf 4008017 
BLZ 30050000 
IBAN: DE27 3005 0000 0004 
0080 17 
BIC: WELADEDD 
Umsatzsteuer ID: 
DE123878675 

 
Stadt Sankt Augustin 
Fachdienst 6/10 - Planung und Liegenschaften 
Markt 1 

53757  Sankt Augustin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bebauungsplanes Nr. 113, 3. Änderung „ Haus Heidfeld“  

Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Schreiben vom 22.06.2012 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das von Ihnen gekennzeichnete Plangebiet befindet sich außerhalb 

verliehener Bergwerksfelder. 

Nach den hier vorliegenden Unterlagen ist im Bereich der 

Planungsmaßnahme kein Bergbau umgegangen. Mit bergbaulichen 

Einwirkungen auf das Plangebiet ist danach nicht zu rechnen. 

Mit freundlichem Glückauf 

Im Auftrag: 
 
 

(Weißbeck) 




